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Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 

Alexandra zu Bentheim/Arnold Bug 

Gesetzliche Maßnahmen zum Nichtraucherschutz in den OECD-Ländern 

Sachstand WD 9 - 100/06 und WD 6 – 121/06 

Abschluss der Arbeit: 18.07.2006 

Fachbereiche WD 9: Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
und WD 6: Arbeit und Soziales 

Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der Wissenschaftlichen Dienste 
geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der 
Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der 
Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Die Arbeiten der 
Wissenschaftlichen Dienste sind dazu bestimmt, Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei der Wahrnehmung des Mandats zu unterstützen. Der Deutsche Bundestag behält 
sich die Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung vor. Diese bedürfen der 
Zustimmung des Direktors beim Deutschen Bundestag. 
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Die Informationen über die gesetzlichen Maßnahmen zum Nichtraucherschutz in den 

einzelnen OECD-Ländern, die Namen der Gesetze und die Gesetzestexte wurden den 

nachfolgenden Quellen sowie verschiedenen Gesetzesdatenbanken entnommen. Die in 

der Tabelle angegebenen Links verweisen auf die entsprechenden Gesetze und Geset-

zesvorlagen.

Aufgrund einer Abfrage über das Europäische Zentrum für Parlamentarische Wissen-

schaft und Dokumentation (EZPWD) liegen dem Wissenschaftlichen Dienst von fast 

allen europäischen Ländern Antworten der einzelnen Parlamentsdienste vor, die eben-

falls in die Tabelle eingeflossen sind. 
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